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GBA änderte Richtlinie
zur Fortbildung von 
Klinikärzten

Die Ärztekammer Nordrhein
weist darauf hin, dass der
Gemeinsame Bundesaus-
schuss (GBA) kürzlich die
für Fachärzte im Kranken-
haus gültige Richtlinie nach
§ 137 Abs. 3 SGB V bezüg-
lich des Fortbildungsnach-
weises geändert hat. Min-
destens 150 der 250 not-
wendigen Fortbildungs-
punkte müssen bei Kran-
kenhausärzten durch fach-
spezifische Fortbildungen
erworben werden. Für Fach-
ärzte, die im Krankenhaus
tätig sind, endet der erste
5-Jahreszeitraum am
31.12.2010. Die Zeit, ab der
Fortbildungsnachweise an-
gerechnet werden können,
beginnt mit dem 1.6.2004.

Dr. med. Robert Schäfer
Geschäftsführender Arzt der

Ärztekammer Nordrhein

Kein Widerruf ärztlicher
Diagnosen

Ein von dem Betroffenen
geltend gemachtes Begeh-
ren auf Widerruf der in ei-
nem ärztlichen Gutachten
gestellten Diagnose schei-
tert regelmäßig daran, dass
es sich um ein auf der fach-
lichen Einschätzung des
Arztes beruhendes Wertur-
teil handelt. Gegenstand ei-
nes Widerrufanspruchs
können hingegen nur Tatsa-
chenbehauptungen sein.
Zwar werden in entspre-
chenden ärztlichen Äuße-
rungen auch Tatsachen be-
hauptet, etwa die Beobach-
tung bestimmter, der Dia-
gnose zugrunde liegender
Symptome. Der Schluss,
den ein Arzt mit einer Dia-
gnose aus den vorliegen-
den Fakten zieht, ist jedoch
eine aus seiner fachlichen
Einschätzung gewonnene
Bewertung und nicht die
Behauptung einer Tatsache
(OVG Nordrhein-Westfalen,
Beschl. v. 02.12.2008 - 13 E
1108/08, rechtskräftig).

Dr. iur. Dirk Schulenburg, 
Justitiar der Ärztekammer

Nordrhein

EU-Arbeitszeitrichtlinie wird nicht revidiert

Ärzte- und Klinikverbände ha-
ben unterschiedlich auf die ge-
scheiterte Einigung über eine No-
vellierung der Europäischen Ar-
beitszeitrichtlinie reagiert. Die
EU-Kommission sowie der Minis -
terrat hatten versucht, die beste-
hende Arbeitszeitrichtlinie zu än-
dern. So sollten Bereitschafts-
dienste in aktive und inaktive
Phasen unterteilt werden, wobei
die inaktiven Phasen nicht der Ar-
beitszeit zugeordnet werden soll-
ten. „Das Parlament hat den Ar-
beitsschutz von Ärzten und Kran-

kenschwestern über kommerziel-
le Einzelinteressen gestellt und
einer Aufweichung der Arbeits-
zeitrichtlinie einen Riegel vorge-
schoben“, sagte Dr. Frank Ulrich
Montgomery, Vizepräsident der
Bundesärztekammer (BÄK), nach
dem Scheitern der Verhandlun-
gen im Vermittlungsausschuss
von EU-Parlament und Rat. Es
tue gut zu wissen, dass gerade
auch in wirtschaftlich schwieri-
gen Zeiten die Rechte der Be-
schäftigten gegen neue Formen
der Ausbeutung verteidigt wür-
den, so Montgomery.

Forderungen deutscher Klinik-
arbeitgeber hinsichtlich einer Auf-
weichung des deutschen Arbeits-
zeitgesetzes würden nun deutlich
an Gewicht verlieren, sagte der
erste Vorsitzende des Marburger
Bundes (MB), Rudolf Henke. Der
MB hat sich gegen die Revision der

EU-Richtlinie eingesetzt mit Hin-
weis auf Marathonschichten und
den Einsatz übermüdeter Ärzte.

Der Vorsitzende des Hart-
mannbundes, Professor Dr. Kuno
Winn, bezeichnete es als Trug-
schluss, den Fachärztemangel
durch eine Intensivierung der Ar-
beitszeiten zu Lasten der verblie-
benen Ärzte bekämpfen zu kön-
nen. „Ärztemangel kann man vor
allem durch die Qualität der Ar-
beitsbedingungen bekämpfen“,
sagte Winn.

Während BÄK, MB und Hart-
mannbund das Scheitern des Vor-
habens begrüßten, zeigte sich der
Hauptgeschäftsführer der Deut-
schen Krankenhausgesellschaft
Georg Baum enttäuscht: „Mit dem
Scheitern der Vermittlungsrunde
stehen wir wieder dort, wo wir
schon vor vier Jahren gestanden
haben.“ Baum forderte, die EU-
Kommission müsse in der näch-
sten Legislaturperiode einen neu-
en Vorschlag ausarbeiten. bre

Stiftung will Kooperation von 
Kinderschutzprojekten fördern

Die Stiftung „Deutsches Fo-
rum Kinderzukunft“ will bundes-
weit Kinderschutz- und Präventi-
onsprojekte mit Erfahrung und
qualitätsgesichertem Know-How
unterstützen. Die kürzlich in Düs-
seldorf gegründete Stiftung wird
von dem leitenden Oberarzt i. R.
des Kinderneurologischen Zen-
trums der Sana Kliniken in Ger-
resheim, Dr. Wilfried Kratzsch, ge-
leitet. Dem Stiftungskuratorium
gehört neben Dr. Thomas Fisch-
bach, Vorsitzender des Berufsver-

bandes der Kinder- und Jugend-
ärzte Nordrhein, auch Dr. Peter
Potthoff, Vorsitzender des Berufs-
verbandes der Frauenärzte Nord-
rhein an. Von besonderer Bedeu-
tung für die Stiftung sei, dass sich
die Gynäkologen am Thema des
Kinderschutzes beteiligen, sagte
Kratzsch. Eine effektive Unterstüt-
zung der werdenden Müt ter müs-
se so früh wie möglich an setzen.
Potthoff sagte, die Frauenärzte
 seien dazu bereit, sich an dem Er-
kennen von Risiken zu beteiligen.

Es sei sinnvoll, werdenden Eltern
und vor allem den Müttern früh-
zeitig Unterstützung und Hilfe an-
zubieten, damit keine Risikositua-
tionen für die Kinder entstehen.
Ein Stiftungsziel sei, den zahlrei-
chen regionalen Kinderschutzpro-
jekten und deren Initiatoren stan-
dardisierte Hilfen, Kontakte zu
weiteren Initiativen sowie mög -
 liche Kooperationspartner anzu-
bieten. 

Weitere Informationen: 
Stiftung Deutsches Forum Kinderzu-
kunft, Dr. Wilfried Kratzsch, c/o Sana-
Kliniken, Gräulingerstr. 120, 40625
Düsseldorf, Tel.: 01 77/4 14 14 12,
w.kratzsch@gmx.de. bre

Rudolf Henke, 
1. Vorsitzender
des Marburger
Bundes, ist über
die gescheiterte
Revision des EU-
Arbeitszeitricht-
linie erleichtert.
Foto: ÄkNo/
Altengarten

Vergütung für Kopien der Patientendokumentation

Dem Patienten steht als Aus-
fluss seines Persönlichkeitsrechts
ein Anspruch auf Einsicht in die
ihn betreffenden Krankenauf-
zeichnungen zu. Der Arzt kann
seiner Verpflichtung, dem Patien-
ten Einsicht in die Krankenakte
zu gewähren, dadurch genügen,
dass er dem Patienten vollständi-

ge Kopien der Krankenakte zur
Verfügung stellt. Hierzu wieder-
um ist er nur verpflichtet, wenn
ihm die Kosten für die Fertigung
der Kopien erstattet werden.

Dabei ist nach Auffassung des
LG München (LG München I, Urt.
v. 19.11.2008 - 9 O 5324/08) für
die Kopie der Dokumentation ei-

ner Geburt nebst Folgebehand-
lung eine Vergütung von 0,50
EUR je DIN A 4-Seite nicht un-
angemessen. Die Herausgabe der
Kopien der Dokumentation kann
von der Zahlung der Kopierkos -
ten abhängig gemacht werden.

Dr. iur. Dirk Schulenburg, 
Justitiar der Ärztekammer Nordrhein




